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Richtung annimmt als umgekehrt; so ist
klar daß westliche Winde < in der weite'
sten Bedcutnng), besonders südwestliche
mehr Niederschlage bringen müssen als
östliche, besonders nordöstliche. Auföstliche

Winde folgt in der Regel eine
Temperaturerhöhung, auf westliche eine

Temperaturvermmderung. Bei östlichen
Winden tritt die Bewölkung des Himmels

und oft sogar der Regen scheinbar
früherem, als der Windwechsel, weil
der Ostwind vsm oberen, nicht sogleich
bemerkbaren Südwinde verdrangt wird,
bet westlichen Winden hingegen erfolgt
das Wechseln des Windes und die
Wülkenbildung beinahe gleichzeitig.

Das Barometer wird mit recht als
einer der zuverlässigsten Wetterproheten
angesehen, denn man kann fast immer
mit Sicherheit von starken Veränderungen

im Barometerstände aus Aenderungen

im Character der Witterung schließen.

Gewöhnlich geht man aber noch
weiter und betrachtet das Fallen des
Barometers als Vorzeichen einer schlechten,
das Steigen desselben als Vorzeichen
einer günstigen Witterung. Ungewöhnlich

starkes und schnelles Fallen des
Barometers muß mit starken Störungen
des Gleichgewichtes verbunden sein, und
wird darum mit Recht als Zeichen eines
bevorstehenden oder schon in mehr oder
weniger weit entfernten Orten herrschenden

Sturmes angesehen. Darum pflege«

Seeleute das Barometer fleißig zu
beobachten, um aus dessen Stande
abnehmen zu können, ob es nicht Zeit sei,
sich auf einen bevorstehenden Sturm
vorzubereiten. Da feuchte und warme Luft
wegen ihrer größeren specifischen Ausdch,
»ungskraft nothwendig einen geringern
Druck ausübt so mutz wohl auch in der

Regel ein Sinken des Barometers schlechtes,

ein Steigen gutes Wetter erwarten
lassen, jedoch wird diese Erwartung nicht
felten getäuscht, weil feuchte und warme
Luft nicht immer so weit gebracht wird,
daß ihrcDünste sich niederschlagen müssen.

Hohes Alrer.
In dem Telschascn Kreise in Rußland

starb neulich ein Mann im iz?. Lebens,
jähre. 19 Jahre alt, hatte er geheirathet
und sich eines ordentlichen Kindersegens
zu erfreuen gehabt.

Am is. Dez. i8Z8 beerdigte man zu
Lachaurdefonds (K. Neuenbürg) einen
Jakob Friedrich Bötterliu, der das Alter

von hundert Jahren nnd neun Tagen

erreicht hatte.
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